
BGE 115 IB 186 vom 17. Februar 1989
Bundesgericht (BGE), 1989-02-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_115 IB 186

FR: BGE 115 IB 186 du 17 février 1989

IT: BGE 115 IB 186 del 17 febbraio 1989

Regeste

Regeste Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 1. Eine Untersuchung der
amerikanischen Justizbehörden, welche die Prüfung der Frage bezweckt, ob ein zwischen
ihnen und den Angeklagten abgeschlossenes "plea agreement" - mit dem von einer weiteren
Strafverfolgung abgesehen wird - von diesen allenfalls auf betrügerische Weise erwirkt
wurde, ist einem Verfahren im Sinne von Art. 1 Ziff. 1 RVUS gleichzustellen (E. 3). 2. Gibt
die ersuchte Behörde dem ersuchenden Staat die Vollzugsakten ohne Prüfung der
Geheimnisinteressen Dritter "en bloc" heraus, so verletzt sie dadurch die Bestimmungen
gemäss Art. 10 Ziff. 2 RVUS, Art. 13 Abs. 3 lit. a und Art. 28 BG-RVUS sowie das
Verhältnismässigkeitsgebot (E. 4).

Erwägungen

E. 3
Es ist unbestritten, dass gemäss dem zwischen B. und C. einerseits und der amerikanischen
Staatsanwaltschaft des Zentralbezirks Kalifornien anderseits am 10. Februar 1988
abgeschlossenen "plea agreement" sämtliche Anklagepunkte zurückgezogen wurden, die
Gegenstand des Rechtshilfeersuchens vom 7. Mai BGE 115 Ib 186 S. 190 1987 bildeten.
Dieses "plea agreement" wurde vollzogen, indem das zuständige Bezirksgericht von
Kalifornien B. und C. zu den darin vorgesehenen Strafen verurteilte. Nebstdem
verpflichteten sich die USA in diesem "plea agreement", auf sämtliche Verfahren, welche
gestützt auf die Gegenstand des Ersuchens bildenden Tatsachen gegen A. sowie dessen
Unternehmung J. und deren Organe durchzuführen wären, zu verzichten. In bezug auf H.
und der von diesem sowie von B. und C. gegründeten F. GmbH hatten sich die USA bzw.
die amerikanische Staatsanwaltschaft für den Zentralbezirk Kalifornien im Rahmen eines
bereits am 24., 27. und 29. Oktober 1986 abgeschlossenen "cooperation agreement" als
Gegenleistung für von H. gemachte Zeugenaussagen verpflichtet, kein Strafverfahren gegen
diesen und/oder die F. GmbH im Zusammenhang mit der zur Diskussion stehenden
illegalen Helikopterausfuhr einzuleiten. Auf den ersten Blick scheinen die genannten
Vereinbarungen, namentlich das - gestützt auf das amerikanische Gesetzbuch und
strafprozessuale Bestimmungen abgeschlossene - "plea agreement" vom 10. Februar 1988,
das Ersuchen vom 7. Mai 1987 gegenstandslos gemacht zu haben. Demgegenüber ist aber
wenigstens erstaunlich, dass B. und C. nicht bereits mit ihrer Mitte 1987 erhobenen
Einsprache gemäss Art. 16 BG-RVUS und mit ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen
die Verfügung des BAP vom 4. August 1987 auf das oben genannte, schon im Oktober
1986 abgeschlossene "cooperation agreement" hingewiesen hatten. Ebenso erstaunlich ist,
dass dieselben Personen als Hauptangeklagte in der Gegenstand des Ersuchens bildenden
Strafuntersuchung nicht eine Bestimmung in das am 10. Februar 1988 abgeschlossene "plea
agreement" aufnehmen liessen, wonach das Rechtshilfebegehren zurückgezogen würde.



Dies lässt bei objektiver Betrachtungsweise den Schluss zu, dass die amerikanischen
Behörden eben nicht auf den Vollzug ihres Ersuchens verzichtet haben, was durch das nur
12 Tage nach Unterzeichnung des "plea agreement" zuhanden des BAP verfasste
Memorandum der amerikanischen Staatsanwaltschaft bestätigt wird, in dem diese darlegte,
weshalb die ersuchenden Behörden nach wie vor auf die Rechtshilfe angewiesen seien. Die
in diesem Memorandum aufgeführten Gründe dafür, am Ersuchen festzuhalten, leuchten im
übrigen auch ohne weiteres ein; es ist ohne weiteres verständlich, dass der ersuchende Staat
überprüfen will, ob das "plea agreement" nicht allenfalls betrügerisch erwirkt wurde. Um
dies beurteilen zu BGE 115 Ib 186 S. 191 können, ist er u.a. auch auf die von der Schweiz
verlangten Unterlagen angewiesen. Somit verbleibt die Frage zu prüfen, ob das Ersuchen
immer noch ein Verfahren gemäss Art. 1 Ziff. 1 RVUS betrifft. Die Rechtsprechung hat
dem Begriff des "Verfahrens" im Sinne dieser Bestimmung seit jeher eine ziemlich weite
Bedeutung beigemessen (s. BGE 109 Ib 50 E. 3, nicht publ. Urteil vom 12. Mai 1982 i.S. J.
S.). So sind etwa bereits die Untersuchungen der amerikanischen "Securities and Exchange
Commission" (SEC) den Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren nach Art. 1 Ziff. 1 RVUS
gleichzustellen, wie ganz allgemein Abklärungen durch eine staatliche Behörde, die
geeignet sind, ein förmliches Strafverfahren herbeizuführen, von der genannten
Bestimmung erfasst werden (BGE BGE 109 Ib 51 E. 3a, s. auch BGE 113 Ib 270 E. 5a und
nicht publ. Urteil vom 2. November 1988 i.S. B. M.; vgl. CURT MARKEES, Aktuelle
Fragen der Internationalen Rechtshilfe, ZStrR 89/1973, S. 254). Im vorliegenden Fall ist
festzustellen, dass der ersuchende Staat sein Rechtshilfebegehren auch nach dem Abschluss
der erwähnten Vereinbarungen, welche das dem Ersuchen zugrundeliegende Strafverfahren
betreffen, nicht zurückgezogen hat. Vielmehr haben die zuständigen amerikanischen
Behörden nur wenige Tage nach Abschluss dieser Vereinbarungen unmissverständlich
bekundet, ihre Abklärungen im Sinne des Ersuchens weiterführen zu wollen, um - wie
erwähnt - beurteilen zu können, ob die Beschwerdeführer das "plea agreement" in
betrügerischer Absicht erwirkten oder nicht. Wäre es tatsächlich betrügerisch erschlichen
worden, so könnte dies zur Folge haben, dass darauf zurückzukommen und allenfalls die
Strafuntersuchung wiederaufzunehmen wäre. Berücksichtigt man die aufgezeigten
Besonderheiten des dem schweizerischen Verfahrensrecht unbekannten Instituts des "plea
agreement", so drängt es sich auf, mit dem ersuchenden Staat davon auszugehen, dass es
sich bei den noch vorzunehmenden Abklärungen ebenfalls um ein Verfahren im Sinne von
Art. 1 Ziff. 1 RVUS handelt. Diese Lösung erscheint um so gerechtfertigter, als die
zuständigen amerikanischen Behörden ihre Absicht auch mit Schreiben vom 18. Februar
1988 bekräftigt und zugesichert haben, sich an den Spezialitätsgrundsatz gemäss Art. 5
RVUS zu halten. Demnach ist das Rechtshilfeersuchen entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführer nicht gegenstandslos geworden. Ihre BGE 115 Ib 186 S. 192 Hauptrüge,
die sich mit derjenigen der unzulässigen oder unrichtigen Anwendung amerikanischen
Rechts ( Art. 17 BG-RVUS ) deckt, ist daher unbegründet.

E. 4
Die Beschwerdeführer beklagen sich ferner auch über eine Verletzung der die
Aktenherausgabe betreffenden Vorschriften. Sie machen geltend, die beschlagnahmten
Bankkontenunterlagen seien dem ersuchenden Staat herausgegeben worden, ohne dass sie
zuvor gesichtet worden seien. Dies verstosse gegen das Verhältnismässigkeitsgebot,
wonach die Mitwirkung des ersuchten Staates beim Vollzug der Rechtshilfe nicht über die
Begehren des ersuchenden Staates hinausgehen dürfe. Diese Rüge ist zulässig, soweit sie
von D. und E. erhoben worden ist, auch wenn die beiden im amerikanischen Ersuchen nicht



aufgeführt sind. Die beiden behaupten der Sache nach, Beziehungen zu den Gegenstand des
Begehrens bildenden Konten unterhalten zu haben, so dass sie bei Bewilligung der
verlangten Rechtshilfe in ihren persönlichen Interessen betroffen würden. Art. 13 Abs. 2
BG-RVUS bestimmt für einen solchen Fall, in dem die erhobenen Beweise Geheimnisse
Dritter ( Art. 10 Ziff. 2 RVUS ) berühren, dass die Zentralstelle den Berechtigten mitteilt,
innerhalb von zehn Tagen gegen die Übermittlung der Vollzugsakten Einsprache erheben
zu können, sofern sie dazu noch nicht Gelegenheit hatten. Nach Art. 13 Abs. 3 lit. a
BG-RVUS kann die Zentralstelle die Vollzugsakten ohne weiteres den amerikanischen
Behörden übermitteln, wenn keine Geheimnisse Dritter berührt sind (oder die Frist zur
Einsprache abgelaufen ist). Enthält ein Schriftstück neben Angaben, zu deren Übermittlung
die Schweiz nach Vertrag verpflichtet ist, noch solche, die nach Art. 3 Abs. 1 oder Art. 10
Ziff. 2 RVUS unzulässig sind, so ist eine Abschrift oder Fotokopie zu übergeben, in der die
geheimzuhaltenden Worte oder Sätze weggelassen oder auf andere Weise ausgemerzt sind;
der das Ersuchen ausführende Beamte hat auf dem Schriftstück die Tatsache, die Stelle und
den Grund der Weglassung zu vermerken und zu bescheinigen, dass es sonst in allen Teilen
mit dem Original übereinstimmt ( Art. 28 Abs. 1 BG-RVUS ). Das Bundesgericht hat schon
wiederholt auf die generelle Pflicht der ersuchten Behörden hingewiesen, die
herauszugebenden Akten im Sinne der genannten Bestimmung zu sichten und beim Vollzug
des Ersuchens nicht über das Begehren des ersuchenden Staates hinauszugehen (s. BGE
113 Ib 168 E. 6, BGE 112 Ib 590 , ferner nicht publ. Urteile vom 27. Februar 1987 i.S. T.
und vom 8. Februar 1984 i.S. Bank S.). BGE 115 Ib 186 S. 193 In seiner Stellungnahme
vom 31. August 1988 bestreitet das BAP nicht, dem ersuchenden Staat die hier zur
Diskussion stehenden Bankunterlagen ohne vorherige Durchsicht und entsprechend ohne
Prüfung der Geheimnisinteressen Dritter "en bloc" herausgegeben zu haben. Die vom BAP
angeführten Gründe, solches Vorgehen sei im Hinblick auf einen raschen Vollzug des
Ersuchens notwendig gewesen, vermögen nicht zu überzeugen. Es wäre dem BAP - auch
bei raschem Vollzug des Begehrens - ohne weiteres möglich gewesen, die Namen der
beiden unbeteiligten Drittpersonen D. und E. auszumerzen bzw. sonstwie unkenntlich zu
machen oder andere geeignete Massnahmen zu treffen, um das Geheimnisrecht der beiden
zu schützen. Dadurch, dass es dies unterliess, verletzte es die genannten
Verfahrensbestimmungen und das Verhältnismässigkeitsgebot. Die Beschwerde ist daher
insoweit gutzuheissen. Im Sinne dieser Ausführungen hat das BAP die amerikanischen
Behörden einzuladen, die bereits erhaltenen Dokumente zurückzusenden. Hernach hat es
den Inhalt dieser Dokumente nach Art. 28 BG-RVUS und der in diesem Zusammenhang
massgebenden, oben dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu sichten, um so die
Geheimnisinteressen der unbeteiligten Dritten D. und E. zu schützen, dies
selbstverständlich unter dem Vorbehalt, dass das Rechtshilfeersuchen nicht noch auf diese
beiden ausgedehnt wird.
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